




KGV-Bodenreform Limbach-Oberfrohna e.V. 

Pflanzenabfälle nicht mehr verbrennen 

Das Umweltamt des Landkreises Zwickau informiert 

über eine wichtige Gesetzesänderung, die Garten-

besitzer betrifft. Der Sächsische Landtag hat am 

30.Jan. das Gesetzüber die Kreislaufwirtschaft und 

den Bodenschutz im Freistaat Sachsen 

beschlossen. 

Die bisherige Pflanzenabfallverordnung ist demnach 

zum 22.März aufgehoben. Damit ist eine Verbren-

nung von Pflanzenabfällen generell nicht mehr zu-

lässig. Ausnahmen sind nicht vorgesehen. Der Ver-

stoß gegen das Verbot ist bußgeldbewehrt. 

Anfallende Pflanzenabfälle sind auf der Grundlage 

des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zu verwerten. Die 

Verwertung kann durch Verrotten, insbesondere 

durch Liegen lassen, Untergraben, Unterpflügen 

oder Kompostieren erfolgen. Für kleine Mengen, die 

am besten gehäckselt werden, kann auch die 

Biotonne genutzt werden. 

 

Quelle: Lokalanzeiger „BLICK“ 

 

                                                    Aushang_03_2019 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

An die Mitglieder 
des KGV-Bodenreform 
Limbach-Oberfrohna e.V. 

  

                                                        01.Sept. 2019

 







KGV-Bodenreform Limbach-Oberfrohna e.V.  

Unseren Mitgliedern zur Kenntnis: 

Zu unserer Mitgliederversammlung am 25.09.2019 wurde der Beschluss 
Nr. 05/2019 „Beitrags-, Gebühren und Umlageordnung“ einstimmig 
angenommen. Somit erscheint er zukünftig als Anlage in unserer 
Gartenordnung. 

Hier die wichtigsten Neuerungen: 

§ 2 Beiträge 

1. Aufnahmekosten 

a) Die Gebühr für die Aufnahme als Mitglied beträgt 15,00 €. Für 
die Instandhaltung der Strom- und Wasserleitung sind 50,00 € 
zu zahlen. 

b) Bei Übernahme des Kleingartens ist eine zinslose Sicherheits-
leistung von 50,00 € zu entrichten. Bei Gartenabgabe wird 
geprüft, ob die Sicherheitsleistung in bar ausgezahlt werden 
kann, oder ob sie zur Pflege des Gartens bzw. für 
Zahlungsrückstände vom Verein einbehalten wird. 

 

2. Mitgliedsbeitrag, sonstige Kosten und Gebühren 

a) Der Mitgliedsbeitrag beträgt 70,50 € und setzt sich zusammen: 

- Mitgliedsbeitrag Verein Bodenreform           36,00 € 

- Mitgliedsbeitrag Verband Chemnitz/Land    18,50 € 

- Umlage Bau                                                  13,00 € 

- Porto, Schreibgebühren                                  3,00 € 

b) Es sind pro Mitglied 8 Arbeitsstunden im Jahr zu leisten. 
Werden diese nicht geleistet, ist ein Betrag von 15,00 € pro 
Stunde zu entrichten. 

c) Kosten für Elektroenergie und Wasser werden auf der 
Grundlage der gültigen Tarife, des Unterzählers und des 
Verbrauches lt. Wasserzähler ermittelt. Plus Grundbetrag E-
Energie 6,50 € und Wasser 3,30 €. 

d) Finanzielle Leistung an Dritte 



- Grundsteuer A und B 

- Pacht für Kleingärten und Allgemeinflächen 

 

 

e) Mahn- und sonstige Gebühren 

- Auskünfte beim Meldeamt einholen                15,00 € 

- Mahngebühren für nicht fristgemäße Zahlung der Rechnung 

1. Mahnung                                                       5,00 € 

2. Mahnung                                                        7,50 € 

- Wasseruhr nicht montiert, Wasseruhr nicht geeicht, Tor 
verschlossen, je Einsatz                                     5,00 € 

- Pflege der Gartenwege um die Parzelle durch Fremdleistung 
pro Zaunsfeld                                                      5,00 € 

 

     3. Ratenzahlung 

         Auf Antrag gewährt der Vorstand Ratenzahlung. Die einmalige    

         Bearbeitungsgebühr beträgt                                        3,00 € 

         Termin für Antrag: jeweils bis 31.03. des jeweiligen Jahres. 

 

gez. Peter Dewart 

Vorsitzender                                                               Aushang_12_2019       




